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	5.9
	Änderung einer Unterstützung wegen veränderter Verhältnisse 


Verfügung

	1.
	Einleitung


Frau Muster hat sich am 22. April 2002 beim Sozialdienst der Gemeinde X gemeldet. Sie hat vorgebracht, dass sie per Anfang Mai in einer Wohngemeinschaft mit ihrem Freund, der nicht unterstützt wird, leben wird. 

	2.
	Rechtserheblicher Sachverhalt


Gemäss der Unterstützungsverfügung vom 5. Oktober 2001 wird Frau Muster seit Oktober 2001 von der Sozialhilfebehörde X mit monatlich Fr. 2'160.-- unterstützt. Die Sozialhilfebehörde X stellt fest, dass Frau Muster per Ende April 2002 ihren Einpersonenhaushalt aufgeben und in einem Zweipersonenhaushalt leben wird. Sie hat weiterhin keine Einkünfte zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite bestehen monatliche Aufwendungen von Fr. 500.-- für die Hälfte der Wohnungsmiete und Fr. 250.-- für Krankenkassenprämien.

	3.
	Rechtliche Würdigung des Sachverhaltes


Gemäss § 4 des Gesetzes vom 21. Juni 2001 über die Sozial-, Jugend- und Behindertenhilfe (Sozialhilfegesetz, SHG, SGS 850) haben notleidende Personen Anspruch auf materielle Unterstützung. Sozialhilfeunterstützungen sind subsidiär zu zumutbarer Selbsthilfe, zu Leistungen der Unterhalts- und Unterstützungspflichtigen sowie zu gesetzlichen, vertraglichen und sonstigen Leistungen Dritter (§ 5 Abs. 1 SHG). Sozialhilfeunterstützungen werden an die Aufwendungen für den Grundbedarf, für eine angemessene Wohnung, für obligatorische Versicherungen, medizinische Behandlung und Pflege, Fremdbetreuung, familienstützende Massnahmen sowie an weitere notwendige Aufwendungen gewährt (§ 6 Abs. 1 SHG). Für die Bemessung der Unterstützung sind Einkünfte einzubeziehen, bewegliches Vermögen zu veräussern und unbewegliches Vermögen zu belehnen oder zu veräussern (§ 7 Abs. 1 SHG). Werden Personen unterstützt, die mit nicht-unterstützten Personen in nicht-ehelicher Lebens- oder Wohngemeinschaft leben und für diese Haushalts- und Betreuungsarbeit leisten, wird für diese Arbeit ein angemessenes Entgelt angerechnet (§ 8 SHG). Die unterstützte Person ist verpflichtet, alle Massnahmen, die der Erreichung und Erhaltung ihrer Selbständigkeit dienen, aktiv zu nutzen und zu unterstützen (§ 11 Abs. 1 SHG), insbesondere sich um eine Erwerbstätigkeit zu bemühen. Die unterstützte Person ist für bezogene Unterstützungen bei gegebenen Voraussetzungen rückerstattungspflichtig (§§ 12, 13 und 14 SHG).

Aufgrund des festgestellten Sachverhaltes ist Frau Muster weiterhin notleidend im Sinne von § 4 Abs. 1 SHG. Sie hat jedoch gegenüber der Verfügung vom 5. Oktober 2001 einen Anspruch auf folgende geänderte Unterstützungsleistungen:

(Fortsetzung von Seite 1)

3.1 Grundbedarf: Gemäss § 8 der Sozialhilfeverordnung vom 25. September 2001 (SHV, SGS 850.11) deckt der Grundbedarf pauschal die Aufwendungen ab für Nahrung, Kleidung, persönliche Auslagen, Haushaltsverbrauchsmaterial, Post, Telefon, Radio- und TV-Gebühren, Elektrizität, Gas, Kehrichtgebühren, Prämien für Hausrat- und Haftpflichtversicherung, U-Abo, Unterhalt von Velo oder Mofa, Haustiere, Hobbies, Spielsachen, Geschenke, Vereinsbeiträge und Ähnliches. Die Höhe richtet sich nach der Grösse des Haushaltes und beträgt gemäss § 9 Abs. 1 Buchst. b SHV für einen Haushalt mit zwei Personen Fr. 1'700.--, d.h. für eine Person in einem Zweipersonenhaushalt Fr. 850.-- monatlich. Frau Muster ist daher Fr. 850.-- als Grundbedarf auszurichten. 

3.2 Wohnungskosten: Die Angemessenheit der Wohnungskosten richtet sich gemäss § 11 Abs. 1 SHV nach der Haushaltsgrösse, nach den örtlichen Wohnungsmarktverhältnissen sowie nach dem Wohnkostenindex. In der Gemeinde X beträgt der Grenzwert für Wohnungskosten bei einem Haushalt mit zwei Personen zur Zeit Fr. 1'100.--. Die Wohnungskosten von Fr. 1'000.--, von denen die unterstützte Person die Hälfte zu übernehmen hat, sind angemessen. Frau Muster sind daher Fr. 500.-- als Wohnungskosten auszurichten.

3.3 Krankenkassenprämien: Die Grundversicherung der Kranken- und Unfallversicherung gilt gemäss § 12 Buchstabe b SHV als Aufwendungen für obligatorische Versicherungen. Frau Muster ist die Krankenkassengrundprämie von Fr. 250.-- auszurichten.

3.4 Anrechnung unentgeltlicher Haushaltsarbeit: Gemäss § 17 SHV ist einer unterstützten Person, welche für eine nicht-unterstützte Person unentgeltlich Haushaltsarbeit leistet, ein Entgelt von monatlich Fr. 200.-- - 900.-- anzurechnen. Vorliegend gilt es dabei zu berücksichtigen, dass die unterstützte Person keiner Erwerbstätigkeit nachgeht und die nicht-unterstützte Person einer 100%-igen Erwerbstätigkeit nachgeht. Daraus lässt sich schliessen, dass die unterstützte Person den überwiegenden Teil der Haushaltsarbeit verrichtet. Des weiteren gilt zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend um einen Zweipersonenhaushalt handelt, der in einer 3-Zimmerwohnung lebt. Unter Würdigung der gesamten Umstände scheint es angemessen, ein monatliches Entgelt von Fr. 600.- für Haushaltsarbeit anzurechnen.

Daraus ergibt sich für Frau Muster ein neuer monatlicher Unterstützungsbedarf von Fr. 1'000.--. 

	4.
	Rekapitulation der Unterstützungsleistungen

	4.1
	Ausgaben

	Umfang und Mass des Grundbedarfs bei Haushalt §§ 8 und 9 Abs. 1 SHV
	
850.--

	
	2-Personenhaushalt, 1/2

	Angemessene Wohnungskosten § 11 SHV
	
500.--

	Aufwendungen für obligatorische Versicherungen § 12 SHV
	
250.--

	
	Total
	
1'600.--
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	4.2
	Einnahmen

	Erwerbseinkommen
	
0.--

	Entschädigung unentgeltliche Haushaltsarbeit für

nicht unterstützte Personen § 17 SHV
	
600.--

	
	Total
	
600.--

	
	Bedarf
	
1'000.--


	5.
	Entscheid


	://:
	1.
	Frau Muster wird ab 1. Mai 2002 neu eine Unterstützung von monatlich Fr. 1'000.-- ausgerichtet.

	
	2. 
	Frau Muster wird verpflichtet, sämtliche Veränderungen der Verhältnisse, die eine Änderung der Unterstützungshöhe zur Folge haben könnten, un-verzüglich dem Sozialdienst oder der Sozialhilfebehörde X mitzuteilen. Im 
Widerhandlungsfalle gelten zuviel ausgerichtete Unterstützungen als unrechtmässig bezogen und sind zurückzuzahlen.


	6.
	Rechtsmittelbelehrung


Gegen diese Verfügung kann innert 10 Tagen seit Zustellung schriftlich und begründet bei der Sozialhilfebehörde X Einsprache erhoben werden. In der Einsprache sind die Begehren deutlich anzugeben und zu begründen sowie sachdienliche Unterlagen beizulegen. Eine Kopie dieser Verfügung ist ebenfalls beizulegen. 

	7.
	Datum
	
	Unterschrift

	
	
	
	Sozialhilfebehörde X

	
	30. April 2002
	
	Präsidium                     Aktuariat
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